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Flöchennutzungsplon Schönebeck (Elbe)

I. BERICHTIGUNGSINHATTE

l.l Sonderbquflöchen ($ 5 Abs.2 Nr. I BquGB i. V. m. $ I Abs.2 BouNVO)

lm wirksomen Flöchennutzungsplon der Stodt Schönebeck (Elbe) ist bislong im
Bereich zwischen Friedrichstroße und Schillerstroße überwiegend eine Ge-
mischte Bouflöche mit überlogernder Stodtumbousignotur dorgestellt. Es hon-
delt sich um ein "Rückbou- und Aufwertungsgebiet". Ein kleiner Teilbereich ist
ols Wohnbquflöche dorgestellt, ebenfolls mit Stodtumbousignotur, hier in der
Kotegorie "Teil rückbou- u nd Aufwertu ngsg ebiet".

lm Ergebnis des Bebouungsplones der lnnenentwicklung Nr. 55 "Schillerstroße"
wird im Rohmen dervodiegenden Berichtigung die Dorstellung der Gemischten
Bouflöchen und Wohnbouflöchen geöndert. Die Flöchendorstellungen wer-
den durch die Dorstellung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung
"Hondel" ersetzt, die Sondergebietsdorstellung gemöß $ 11 Abs. 3 BoUNVO be-
richtigt.

Die des Weiteren ols Gegenstond der Festsetzungen des Bebouungsplones
kleinteilig hinzutretenden Verkehrsflöchen erfohren oufgrund des Moßstobes
des Flöchennutzungsplones keine gesonderte Dorstellung. Die röumliche Aus-
dehnung der Sondergebietsflöche "Hondel" umfosst somit vollstöndig die im
Zuge der siödteboulichen Zielstellung neu zu errichtenden boulichen Anlogen,
jedoch nicht den Verlouf der Schillerstroße.

Alle Frogen der geordneten stödteboulichen Entwicklung wurden ouf der
Ebene des o. g. Bebouungsplones gelöst. Ergönzungen der Plonzeichenerklö-
rung des Flöchennutzungsplones werden im Rohmen der Berichtigung nicht er-
forderlich, do die Zweckbestimmung "Hondel" bereits Gegenstond der Plonzei-
chen des wirksomen Flöchennutzungsplones der Stodt Schönebeck (Elbe) ist.

1.2 Wohnbquflöchen ($ 5 Abs.2 Nr. I BoUGB l. V. m. $ I Abs.2 BoUNVO)

ln einem Bereich westlich der Schillerstroße ist bislong im wirksomen Flöchennut-
zungsplon der Stodt Schönebeck (Elbe) eine Gemischte Bouflöche dorgestellt.
lm Ergebnis des Bebouungsplones der lnnenentwicklung Nr. 55 "Schillerstroße"
wird im Rqhmen der vorliegenden Berichtigung die Festsetzung eines Allgemei-
nen Wohngebietes (WA) ols Anderungsgegenstond in Form einer Wohnbouflö-
che dorgestellt. Die Gemischte Bouflöchendqrstellung wor bislong mit der Stodt-
umbousignotur "Aufwertungsgebiet" überlogert. Die gleiche Signotur wird ouch
für die Wohnbouflöche in der Dorstellung des Flöchennutzungsplones übernom-
men und somit beibeholten. Mit dieser Berichtigung in Form der Dorstellung einer
Wohnbouflöche, wie im o. g. Bebouungsplon in Form eines Allgemeinen Wohn-
gebietes festgesetzt, wird die vormols hier vorhondene Dorstellung einer Ge-
mischten Bouflöche ersetzt.

Die des Weiteren in diesem Teilbereich des Bebouungsplones ols Gegenstond
der Festsetzungen kleinteilig hinzuketenden Grünflöchen stehen ursöchlich im
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Nutzungszusommenhong mit der v. g. Festsetzung eines Allgemeinen Wohnge-
bietes und erfohren demzufolge qufgrund des Moßstobes des Flöchennutzungs-
plones keine gesonderte Dorstellung. Die des Weiteren ols Gegenstond der Fest-

selzungen des Bebouungsplones kleinteilig hinzutretenden Verkehrsflöchen be-
sonderer Zweckbestimmung erfohren ebenfolls oufgrund des Moßstobes des Flö-

chennulzun gsplones keine gesonderte Dorstell u n g.

Alle Frogen der geordneten stödteboulichen Entwicklung wurden ouf der Ebene
der o. g. Bebouungsplonung gelöst. Ergönzungen der Plonzeichenerklörung der
Flöchennulzungsplonung werden nicht erforderlich, do hier bereits die im Kontext
der Berichtigung verwendeten Plonzeichen Eingong gefunden hoben.

1.3 Gemischle Bquflöchen ($ 5 Abs.2 Nr. I BoUGB i. V. m. $ I Abs.2 BqUNVO)

lm wirksomen Flöchennutzungsplon der Stodt Schönebeck (Elbe) befond sich

westlich der Schillerstroße eine Teilflöche mit der Flöchendorstellung in Form einer
Wohnbouflöche. lm Ergebnis des Bebouungsplones der lnnenentwicklung Nr. 55
"Schillerstroße" wird im Rohmen der vorliegenden Berichtigung die Festselzung ei-

nes Mischgebietes (Ml) ols Anderungsgegenstond in Form einerGemischen Bou-

flöche dorgestellt.

Die Wohnbouflöche wor gekennzeichnet durch die Stodtumbousignotur "Auf-

wertungs- und Rückbougebiet". Diese Stodtumbousignotur wird fÜr die Dqrstel-

lung der Gemischten Bouflöche in Form eines "Aufwertungsgebietes" Überlo-
gernd dorgestellt. Mit dieser Berichtigung der Dorstellung einer Gemischten Bou-

flöche, wie im o. g. Bebouungsplon in Form eines Mischgebietes festgesetzt, wird
die vormols hier vorhqndene Dorstellung einer Wohnbouflöche erse2t.

Die ols Gegenstond der Festsefzung des Bebouungsplones kleinteilig hinzutreten-
den Verkehrsflöchen erfohren oufgrund des Moßstobes des Flöchennutzungsplo-
nes keine gesonderte Dorstellung. Alle Frogen der geordneten stödteboulichen
Entwicklung wurden ouf der Ebene der o. g. Bebouungsplonung gelöst. Ergön-

zungen der Plonzeichenerklörung der Flöchennulzungsplonung werden nicht er-

forderlich, do hier bereits die im Kontext der Berichtigung verwendeten Plonzei-

chen Eingong gefunden hoben.

2. VERFAHRENSVERMERK

Die lnholte der Berichtigung wurden dem Stodtrot der Stodt Schönebeck (Elbe)

omtto zur Kenntnis gegeben.
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